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ich  hatte  zwischenzeitlich  in  Ihrer  Sache  das  Bundespolizeipräsidium  um  eine  Stel-
lungnahme  gebeten,  ob  die  Einstufung  des  von  Ihnen  beantragten  Dokuments  als 
„EU-Restricted“ – was nach den Ausführungen des Bundespolizeipräsidiums mit der 
Einstufung „VS-NUR  FÜR  DEN  DIENSTGE-BRAUCH“ vergleichbar ist– noch  ge-
rechtfertigt ist. Auch konnte ich selbst Einsicht in das Dokument nehmen.

Aus  der  Stellungnahme  und  der  Durchsicht  des  Dokuments  ergibt  sich  die  Bewer-
tung,  dass  die  Ausführungen  des Bundespolizeipräsidiums  schlüssig  sind  und  die 
Ablehnung Ihres Antrags gerechtfertigt war.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Schlögel
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